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RESOLUTION 62/40

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)152.

62/40. Verhütung des unerlaubten Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zugangs zu
ihnen und ihres unbefugten Einsatzes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/42 und 58/54 vom
8. Dezember 2003, 58/241 vom 23. Dezember 2003, 59/90
vom 3. Dezember 2004, 60/77 vom 8. Dezember 2005 und
60/288 vom 8. September 2006 sowie auf ihren Beschluss
60/519 vom 8. Dezember 2005,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

in Anerkennung des genehmigten Handels mit tragbaren
Flugabwehrsystemen zwischen Regierungen,

sowie in Anerkennung des legitimen Rechts von Regie-
rungen, tragbare Flugabwehrsysteme im Interesse ihrer natio-
nalen Sicherheit und Selbstverteidigung herzustellen, einzu-
führen, auszuführen, weiterzugeben und zu besitzen,

in Anbetracht der Bedrohung, die von dem unerlaubten
Transfer tragbarer Flugabwehrsysteme, dem unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihrem unbefugten Einsatz für die Zivilluft-
fahrt, die Friedenssicherung, das Krisenmanagement und die
Sicherheit ausgeht,

unter Berücksichtigung dessen, dass tragbare Flugab-
wehrsysteme leicht zu transportieren, zu verbergen, abzufeu-
ern und unter bestimmten Umständen zu erlangen sind,

in der Erkenntnis, dass es im Kontext des verstärkten in-
ternationalen Kampfes gegen den globalen Terrorismus be-
sonders wichtig ist, wirksame Kontrolle über tragbare Flug-
abwehrsysteme auszuüben,

in der Überzeugung, dass es geboten ist, wirksame natio-
nale Kontrolle über Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme
und der dazugehörigen Schulungsmaterialien und Gebrauchs-
anweisungen auszuüben und die Bestände an diesen Waffen
sicher und wirksam zu verwalten,

in Anerkennung der unterstützenden Rolle des unbefugten
Transfers sachdienlicher Materialien und Informationen bei
der unerlaubten Herstellung und dem unerlaubten Transfer
tragbarer Flugabwehrsysteme und damit zusammenhängen-
der Komponenten,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die verschiedene in-
ternationale und regionale Foren derzeit unternehmen, und
Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die sie abgeben, um
die Transportsicherheit zu verbessern und die Verwaltung der
Bestände an tragbaren Flugabwehrsystemen zu stärken, um
den unerlaubten Transfer dieser Waffen, den unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten,

feststellend, wie wichtig Informationsaustausch und
Transparenz beim Handel mit tragbaren Flugabwehrsystemen
sind, um Vertrauen und Sicherheit zwischen den Staaten auf-
zubauen und den unerlaubten Handel mit diesen Waffen so-
wie den unbefugten Zugang zu ihnen zu verhüten,

in Anerkennung der beträchtlichen Anstrengungen, die ei-
nige Mitgliedstaaten unternehmen, um die von der zuständi-
gen nationalen Behörde für überschüssig erklärten tragbaren
Flugabwehrsysteme freiwillig einzusammeln, sicherzustellen
und zu zerstören,

1. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde153;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
gegenwärtigen internationalen, regionalen und nationalen
Anstrengungen zur Bekämpfung und Verhütung des uner-
laubten Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme, des unbe-
fugten Zugangs zu ihnen und ihres unbefugten Einsatzes zu
unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, wirksame und umfassende
nationale Kontrollen über die Herstellung, die Lagerung, den
Transfer und die Vermittlung tragbarer Flugabwehrsysteme
auszuüben, um den unerlaubten Handel mit diesen Waffen,
den dazugehörigen Komponenten sowie mit Schulungsmate-
rialien und Gebrauchsanweisungen, den unbefugten Zugang
zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, Rechts- und sonstige
Vorschriften und Verfahren sowie Praktiken zur Verwaltung
der Bestände aufzustellen oder zu verbessern und andere
Staaten auf Antrag dabei zu unterstützen, um wirksame Kon-
trolle über den Zugang zu tragbaren Flugabwehrsystemen
und ihren Transfer auszuüben, damit die unerlaubte Vermitt-
lung dieser Waffen, ihr unerlaubter Transfer, der unbefugte
Zugang zu ihnen und ihr unbefugter Einsatz verhütet wird;

152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Israel, Itali-
en, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Ke-
nia, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-
Neuguinea, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Födera-
tion, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
und Zypern.

153 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf. 
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5. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, im Ein-
klang mit den in ihrem Recht und ihrer Verfassung vorgese-
henen Verfahren Rechts- und sonstige Vorschriften und Ver-
fahren aufzustellen oder zu verbessern, um den Transfer trag-
barer Flugabwehrsysteme an nichtstaatliche Endnutzer zu
verbieten, und sicherzustellen, dass Ausfuhren dieser Waffen
nur an Regierungen oder von einer Regierung bevollmächtig-
te Mittler erfolgen;

6. befürwortet Initiativen zum Austausch von Informa-
tionen und zur Mobilisierung von Ressourcen und Fachwis-
sen, um Staaten auf Antrag dabei behilflich zu sein, nationale
Kontrollen und Praktiken zur Verwaltung von Beständen zu
verbessern, mit dem Ziel, den unbefugten Zugang zu tragba-
ren Flugabwehrsystemen sowie ihren unbefugten Einsatz und
Transfer zu verhüten sowie gegebenenfalls überschüssige
oder veraltete Bestände an diesen Waffen zu vernichten;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/41
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen ohne Ge-
genstimmen bei 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)154:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Demokratische Volksrepublik Korea,

Indien, Iran (Islamische Republik), Israel, Kirgisistan, Kuba, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Myanmar, Nepal, Paki-
stan, Republik Korea, Russische Föderation, Syrische Arabische
Republik, Usbekistan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

62/41. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenmi-
nen und über deren Vernichtung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999, 55/33 V vom 20. November 2000, 56/24 M
vom 29. November 2001, 57/74 vom 22. November 2002,
58/53 vom 8. Dezember 2003, 59/84 vom 3. Dezember 2004,
60/80 vom 8. Dezember 2005 und 61/84 vom 6. Dezember
2006,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kin-
der, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung
und den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erschweren und noch
Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende Folgen
nach sich ziehen,

überzeugt von der Notwendigkeit, dass sie auf wirksame
und aufeinander abgestimmte Weise ihr Möglichstes beiträgt,
um sich der Herausforderung zu stellen, die auf der ganzen
Welt verlegten Antipersonenminen zu räumen und deren Ver-
nichtung sicherzustellen,

in dem Wunsch, bei der Gewährleistung der Unterstützung
der Fürsorge und Rehabilitation einschließlich der sozialen
und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minenopfern
ihr Möglichstes zu tun,

unter Hinweis darauf, dass es 2007 zehn Jahre her ist, seit
das Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der La-
gerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen und über deren Vernichtung155 angenommen und
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, und das Inkrafttreten
des Übereinkommens am 1. März 1999 begrüßend,

erfreut über die Bemühungen zur Durchführung des
Übereinkommens und die beträchtlichen Fortschritte in Rich-
tung auf das Ziel, das durch Antipersonenminen verursachte
Leid für alle Menschen für immer zu beenden, sowie über die
regelmäßige Berichterstattung über diese Fortschritte,

unter Hinweis auf die ersten sieben Treffen der Vertrags-
staaten des Übereinkommens, die in Maputo (1999)156, Genf

154 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Australien, Jordanien und Kroatien.

155 United Nations, Treaty Series, Vol. 2056, Nr. 35597. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 778; LGBl. 1999
Nr. 229; öBGBl. III Nr. 38/1999; AS 2003 3133.
156 Siehe APLC/MSP.1/1999/1.




